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STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 DB/Vorlage Nr. BV/0681/2018 

 

Datum: 29.03.2018 

 

zur Behandlung in Sitzung:  

                - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

65 - Tiefbauamt 

 

 

Betrifft: Widmung Geh- und Radweg Altenhofer Straße 

 

Beratungsfolge: 

 

Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt 15.05.2018 Vorberatung 

Stadtverordnetenversammlung 31.05.2018 Entscheidung 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 6 des Brandenburgischen 

Straßengesetztes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl. 

I/09, Nr. 15) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14 Nr. 

32) die nachfolgend näher bezeichneten Verkehrsflächen dem öffentlichen Verkehr zu 

widmen. 

 

Bezeichnung  

  

Altenhofer Straße, L 293, sonstige öffentliche Straße (Geh- und Radweg)   

 

Gemarkung Finow,  Flur 5,  Flurstücke 5, 134, 136, 138,  

Flur 8,  Flurstücke 112, 113, 116, 118, 120, 122, 110, 124, 126,  

                             128, 130, 115 

              Flur 20, Flurstücke 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948 

Gemarkung Lichterfelde Flur 4,  Flurstück 1586 
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Die Verkehrsfläche soll als sonstige öffentliche Straße (Geh- und Radweg) gewidmet 

werden. 

 

Die Lage der zu widmenden Flächen ist im Übersichtsplan Anlage 1 dargestellt. 

 

 

 

Boginski  

Bürgermeister  

 

Anlagen 

 

Anlage 1 – Übersichtslageplan 

Anlage 2 – Bekanntmachung 

 

Fin. Auswirkungen:     Ja:       Nein:          

 

Haus-

haltsjahr 

Ertrag / Aufwand 

bzw. Einzahlung/ 

Auszahlung 

Produkt-

gruppe 

 

Sachkonto 

 

Planansatz gesamt 

(in €) 

Aktueller 

Ertrag bzw. 

Aufwand 

(in €) 

a) Ergebnishaushalt: 

                 

      

      

      

b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer:                                                       ) 

      

      

      

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor:                   Ja:                           

                                                                                  nicht erforderlich:    

Erläuterung: 

 

Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich:  Ja:     Nein:    

 

Abstimmung erfolgte:                                                             Ja:     Nein:    

 

Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 
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Sachverhaltsdarstellung: 

 

Im Jahr 2015 haben die Gemeinde Schorfheide und die Stadt Eberswalde eine Vereinbarung 

zur Herstellung eines Geh- und Radweges entlang der L 293 Altenhofer Straße von 

Eberswalde bis Lichterfelde als Gemeinschaftsmaßnahme abgeschlossen (Beschluss STVV 

vom 25.06.2015). Der Geh- und Radweg wurde 2016 gebaut. Der erste Abschnitt des 

Weges ist ca. 1.120 m lang und 2,5 m breit und erstreckt sich von der Brücke über den Oder-

Havel-Kanal bis zur Straße Am Wasserturm. Der zweite Abschnitt ist ca. 690 m lang und 2,5 

m breit und erstreckt sich von Lichterfelde, Hopp`s Steig bis zur Brücke über den Oder-

Havel-Kanal. Für den Bau mussten diverse private Grundstücke angekauft, vermessen und 

geteilt werden. Diese Vorgänge sind jetzt abgeschlossen. Die Grundstücke befinden sich im 

Eigentum der Stadt Eberswalde. Der hergestellte Geh- und Radweg soll entsprechend 

BbgStrG § 3 als sonstige öffentliche Straße (Geh- und Radweg) gewidmet werden. 

Entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung ist Träger der Straßenbaulast für den 1. 

Abschnitt die Stadt Eberswalde und für den 2. Abschnitt die Gemeinde Schorfheide. 
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